
FiSCHER SERVICE 
Schnell vor Ort! Beraten, planen, helfen...



UNSERE DIENSTLEISTUNGEN
FiSCHER deckt mit den Service-
dienstleistungen den kompletten 
Produktbereich Sicherheitsbeleuch-
tung ab: Ob Leuchten mit Einzelbat-
terie, Einzelleuchtenüberwachung 
ECC2, FiSCHER INSiLIA Low Power 
Systeme (LPS) oder Zentralbatte-
rie-Systeme (CBS). 

Der Lebenszyklus einer Sicherheits-
beleuchtungsanlage, von der Planung 
über die Installation bis zum Ende des 
Betriebs, besteht aus drei sich wie-
derholenden Phasen. Die Service-An-
gebote von FiSCHER sind exakt dar-
auf abgestimmt. 

Die Übersicht (siehe oben) zeigt auf 
einen Blick, wie wir Ihnen in jeder die-
ser drei Phasen optimale Unterstüt-
zung bieten können.

PLANUNG

VERWALTUNG REALISIERUNG

+

+

+ +

Der Nutzwert der Sicherheits-beleuch-
tung hängt von der störungsfreien 

Funktion im Ernstfall ab. Wir überneh-
men in Ihrem Auftrag gerne die 

Überwachung und Wartung.

Analyse der Bestandsituation oder der 
Pläne. Erarbeiten einer gesamtheitli-

chen Lösung, die den geltenden 
Vorschriften und dem Stand der 

Technik entspricht.



SICHERHEIT ZAHLT SICH AUS
Die Einhaltung aller relevanten 
gesetzlichen Vorschriften macht die 
Planung und Unterhaltung einer 
Sicherheitsbeleuchtung zu einer 
komplexen Angelegenheit.

Fachplanern, Installateuren oder 
Gebäude-Verantwortlichen fehlt für 
solch arbeitsintensive Aufgaben häu-
fi g die Zeit oder der Überblick über 
eine immer komplexer werdende 
Normenlage. Hierbei unterstützen 
wir Sie gerne. 

Indem Sie den FiSCHER Service in 
Anspruch nehmen, holen Sie sich 
ein Maximum an Fachkenntnis ins 
Haus. Als Hersteller kennen wir uns 
nicht nur mit unseren eigenen Pro-
dukten aus, wir sind auch in der Lage 
Fremdfabrikate instand zu halten. 
Wir bieten Ihnen ohne lange Vorlauf-
zeiten Unterstützung bei Planung, 
Installation und Wartung 

Ihrer Sicherheitsbeleuchtung. Eine 
vorbeugende Wartung vermeidet 
teure Reparaturen. Die Fernüber-
wachung reduziert darüber hinaus 
signifi kant Einsatzzeiten vor Ort. So 
behalten Sie Ihre Kosten unter Kont-
rolle - ohne Einschränkungen bei der 
Sicherheit.



DAMIT SIE NICHT IM DUNKLEN STEHEN
Die Firma FiSCHER steht mit ihren 
Produkten seit mehr als 40 Jahren 
für höchste Qualitätsstandards. 
Das gilt selbstverständlich auch für 
unsere Dienstleistungen: Ob bei der 
Planung, der Inbetriebnahme, oder 
der Wartung Ihrer Sicherheitsbe-
leuchtung, Sie können sich immer auf 
FiSCHER verlassen. Wir nehmen das 
Thema Service sehr ernst. Aus die-

sem Grund bildet der Service bei uns 
sogar einen eigenen Unternehmens-
bereich.

Ihre Sicherheit ist unsere Passion.
Europäische und nationale Gesetze 
schreiben vor, wie eine Anlage zu 
installieren und in Betrieb zu neh-
men ist. Gesetzliche Vorschriften und 
Normen für Sicherheitsbeleuchtungs-

anlagen betreffen also weit mehr 
als lediglich technische Vorgaben an 
Leuchten und Anlagen. Per Gesetz 
sind ebenso Prüfintervalle und regel-
mäßige Wartungen für Ihre Anlage 
vorgeschrieben. Das Service-Ange-
bot von FiSCHER erleichtert es Ihnen, 
diese normativen Vorgaben zu erfül-
len. Unsere Service-Checks umfassen 
alle



vorgeschriebenen Kontrollen und 
Messungen, zudem sind sie spezifisch 
auf FISCHER-Anlagen ausgelegt.

Ihre Verantwortung ist unser Auftrag.
Laut Gesetz ist die Geschäftsleitung 
bzw. eine mit der Aufrechterhaltung 
der Sicherheit im Unternehmen 
beauftragte Person für die einwand-
freie Funktion der Sicherheitsbe-

leuchtung verantwortlich. Wichtig 
ist nicht nur die korrekte Installation, 
sondern auch eine regelmäßige und 
korrekte Ausführung von Testläufen 
und eine vorschriftsmäßige Wartung. 
Die beste Lösung bietet hier ein Ser-
vicevertrag. In diesem Fall kümmern 
wir uns darum, dass Ihre Anlage stets 
vorschriftsmäßig funktioniert. Der 
Service umfasst Funktionskontrollen, 

Inspektionen, Wartung und Repara-
turen. Nach Abschluss aller Arbeiten 
erhalten Sie eine ausführliche Doku-
mentation über den Zustand Ihrer 
Anlage. So haben Sie die Sicherheit, 
Ihrer Verantwortung entsprochen zu 
haben und garantierte Sicherheit in 
Ihrem Gebäude.



BETREIBERPFLICHTEN GEM. ARBEITSSTÄTTENRECHT
Als Betreiber begründet sich Ihre 
Verpfl ichtung zur Prüfung und 
Wartung der Not- und Sicherheits-
beleuchtung eines Gebäudes aus:

- der Verkehrssicherungspfl icht
- der Arbeitsstättenverordnung
- dem Arbeitsschutzgesetz
- der DIN VDE V 0108-100

Verkehrssicherungspfl icht

Verkehrssicherungspfl ichten ent-
stehen durch die Herrschaft über 
eine Gefahrensphäre (Betrieb eines 
Gebäudes). Sie können ebenfalls 
durch das Hervorrufen berechtigten 
Vertrauens in die Abwehr einer Ge-
fahr entstehen.

Derjenige, der eine Gefahrenquelle 
schaff t oder unterhält ist verpfl ichtet, 
die notwendigen und zumutbaren 
Vorkehrungen zu treff en, um Schä-
den Dritter zu verhindern.
In Deutschland ist eine Verkehrssi-
cherungspfl icht eine deliktsrechtliche 
Verhaltenspfl icht zur Gefahrenab-
wehr gegenüber Dritten aus 

§§ 823 ff . BGB. Somit begründet sich 
aus der Verkehrssicherungpfl icht 
für Sie als Gebäudebetreiber eine 
Haftung gegenüber allen im Gebäude 
befi ndlichen Personen. 

Arbeitsstättenverordnung

Gemäß §4 (3) der ArbStättV besteht 
eine Verpfl ichtung des Arbeitgebers 
zur regelmäßigen und sachgerechten 
Wartung, sowie einer regelmäßi-
gen Funktionsprüfung. Dabei sind 
festgestellte Mängel unverzüglich zu 
beseitigen.

Können Mängel, mit denen eine un-
mittelbare erhebliche Gefahr verbun-
den ist, nicht sofort beseitigt
werden, ist die Arbeit / Betrieb eines 
Gebäudes unverzüglich einzustellen.
Wer die Wartung und Instandhaltung 
nicht ausführt verhält sich gemäß 
Arbeitsstätten Verordnung
ArbStättV §9 1.1 bis 1.5  ord-
nungs-widrig. Es kann ein Bußgeld 
ab 5.000€ bis zu 25.000€ verhängt 
werden.

Werden durch nicht beseitigte Män-
gel Personenschäden verursacht, ist 
von grober Fahrlässigkeit auszuge-
hen. Dies stellt einen Straftatbestand 
gemäß ArbStättV §9 (2) + § 26 (2) 
ArbSchG dar und kann mit Freiheits-
strafe bis zu einem Jahr geahndet 
werden.

Betreiberpfl ichten, die sich aus 
DIN VDE V 0108-100 begründen

Der Betreiber des Gebäudes muss 
eine zuständige Person bestimmen, 
die die regelmäßige Wartung des 
Systems überwacht. Diese Person 
muss ausreichende Befugnisse ha-
ben, um die Ausführung der notwen-
digen Arbeiten zu veranlassen. 

Als Fachkundige Person haben Sie 
eine Aufk lärungspfl icht

Vor der Inbetriebnahme des Gebäu-
des muss der Errichter den Betreiber 
über die Notwendigkeit einer regel-
mäßigen Wartung aufk lären



WARTUNG EINER NOTBELEUCHTUNGSANLAGE

Prüfung jeder Leuchte + händische 
Dokumentation wenn kein ECC2 Über-

wachungssystem vorhanden ist.

Umschalten auf die Ersatzstromquelle 
(Simulation Netzausfall), Prüfung jeder 

Leuchte + händische Dokumentation 
wenn kein ECC2 System vorhanden ist.

Überprüfung jeder Leuchte auf Funkti-
on - ggf. reinigen - Kapazitätstest über 
die volle Dauer !ACHTUNG! Kompen-

sationsmaßnahmen treff en!vv

Lichttechnische Überprüfung 
jeder Leuchte

Lichttechnische Überprüfung 
jeder Leuchte

Lichttechnische Überprüfung 
jeder Leuchte

Überprüfung des Status an der Anlage 
oder Meldetableau

Überprüfung des Status an der Anlage 
oder Meldetableau

LPS-SYSTEM (INSiLIA)CPS-SYSTEM (ZBX)LEUCHTEN MIT 
EINZELBATTERIE

Prüfung jeder Leuchte auf Funktion - 
Dokumentation per Hand, wenn kein 

System mit Meldespeicher vorhanden 
ist wie bei ZBX.

Prüfung jeder Leuchte auf Funktion - 
Dokumentation per Hand, wenn kein 

System mit Meldespeicher vorhanden 
ist wie bei INSiLIA.

Umschalten auf die Ersatzstromquelle 
(Simulation Netzausfall) - Unter-
spannungswächter auf Funktion 

überprüfen.

Umschalten auf die Ersatzstromquelle 
(Simulation Netzausfall) - Unter-
spannungswächter auf Funktion 

überprüfen.

Überprüfung jeder Leuchte auf Funkti-
on - ggf. reinigen - Kapazitätstest über 
die volle Dauer !ACHTUNG! Kompen-

sationsmaßnahmen treff en

Überprüfung jeder Leuchte auf Funkti-
on - ggf. reinigen - Kapazitätstest über 
die volle Dauer !ACHTUNG! Kompen-

sationsmaßnahmen treff en

Mängel müssen beseitigt oder die Arbeit muss eingestellt werden (ArbStättV §4 Abs.1)
Kommt es bei nicht beseitigten Mängeln zu Personenschäden, ist von grober Fahrlässigkeit auszugehen ( ArbStättV §9 (2) + Arbeits-

schutzgesetz §26 (2) - dies ist eine Straftat und kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr geahndet werden.
Mangelnde Wartung und Instandhaltung sind Ordnungswidrigkeiten gem. ArbStättV §9 1.1 bis 1.5 + ArbSchG §25 -  die nicht Einhaltung 

kann mit einer Geldstrafe von 5.000€ bis zu 25.000€ geahndet werden.
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Eine falsch programmierte Sicherheitsbeleuchtungsanlage kann im Notfall kein Leben retten. Es ist wichtig, dass Ihre 
Sicherheitsbeleuchtungsanlage korrekt installiert und in Betrieb genommen wird. Da bei der Inbetriebnahme viele 
Aspekte zu beachten sind und die Arbeiten mit höchster Sorgfalt durchgeführt werden müssen, ist es sinnvoll diese von 
geschultem Fachpersonal ausführen zu lassen. Für Ihre FiSCHER-Anlage bieten wir herstellerseitig auch eine Inbetrieb-
nahme an und überprüfen in diesem Rahmen auch alle zuvor ausgeführten Arbeiten. So können wir Ihnen die höchst 
mögliche Betriebssicherheit gewährleisten. 

 Programmierung von 
 Leuchtenstandorten
 Fehleranalyse und Behebung
 Hilfestellung bei Installations-
 problemen

 Sicherung der Konfi guration als 
Backup

 Prüfung der Unterlagen auf 
Vollständigkeit

 Vorbereitung der Sachverständi-
genabnahme

 Vollständiger Funktionstest

INBETRIEBNAHME DURCH DEN HERSTELLER

Die FiSCHER-Inbetriebnahme umfasst:



Sicherheitsbeleuchtungsanlagen sollen im Notfall Leben retten. Daher schreibt der Gesetzgeber vor, dass Ihre Sicher-
heitsbeleuchtungsanlage regelmäßig überprüft und gewartet wird. Da bei einer Wartung viele Aspekte zu beachten sind 
und die Arbeiten mit höchster Sorgfalt durchgeführt und protokolliert werden müssen ist es sinnvoll, diese von geschultem 
Fachpersonal durchführen zu lassen. Die höchste Wartungsqualität die Sie für eine FiSCHER-Anlage erhalten können, 
erreichen Sie mit einem FiSCHER-Wartungsvertrag. Das gilt auch für Anlagen die nicht aus dem Hause der FiSCHER Akku-
mulatorentechnik GmbH stammen. Eine regelmäßig durch den FiSCHER Service gewartete Anlage funktioniert nicht nur 
sicher im Notfall,  Sie profi tieren auch von weiteren Vorteilen:

 Sie haben einen Störfall und 
niemand ist erreichbar?

 Unsere Notfall-Hotline ist durch-
gehend -24h täglich- für Sie 
erreichbar.

 Garantiert kurze Reaktionszeiten 
-> das hat der Kunde davon

 Sie bezahlen viel Geld für Not-
dienst-Pauschalen und haben 
trotzdem lange Wartezeiten?
Mit einem FiSCHER Wartungsver-
trag haben Sie oberste Priorität. 
Es fällt keine Notdienst-Pauschale 
an. Der Vertrag schützt Sie vor 
überraschenden und zu hohen 
Kosten und ist immer günstiger als 

eine Einzelwartung. Die monatli-
chen Kosten sind vergleichsweise 
gering. Eine Verlängerung der Ge-
währleistung ist bei Abschluss des 
Wartungsvertrages innerhalb der 
ersten drei Monate nach Lieferung 
der Anlage möglich.

 Sie haben wiederholt einen TÜV 
Termin verpasst und einen Män-
gelbericht bekommen? 

 Ab dem Vertragsschluss haben 
wir Ihre Termine im Auge und  
TÜV-Mängelberichte gehören der 
Vergangenheit an. Wir vereinbaren 
automatisch rechtzeitige War-
tungstermine und können, dank 
eines großen Ersatzteilvorrats 

auch für Fremdfabrikate, kleine 
Reparaturen sofort erledigen.

 Der Aufwand und die Kosten 
für die Instandhaltung und den 
Betrieb Ihrer Anlage sind viel zu 
hoch?

 Der Vertrag garantiert die Wartung 
Ihrer Anlage durch geschultes 
Fachpersonal. Mängel werden 
frühzeitig erkannt und behoben, 
bevor teure Folgeschäden auftre-
ten. Wir sorgen für ein lückenloses 
Prüfb uch, einen übersichtlichen 
Report zum Batteriezustand und 
für eine stets aktuelle Konfi gura-
tionsdatei zur Wiederherstellung 
des letzten Anlagenzustands bei 
einem Austausch oder Totalausfall.

SICHERHEIT FÜR IHRE SICHERHEITSBELEUCHTUNG!



WARUM FISCHER SERVICE
40 Jahre Service-Erfahrung eines 
deutschen Familienunternehmes

Herstellerkompetenz bei Reparatur 
und Wartung

Planungen immer nach aktuellster 
DIN-Norm / Gesetzeslage

24 Std. Hotline mit angeschlossenem 
Notdienst - Sofort vor Ort

Bundesweites Netz von Servicetech-
nikern

Bundesweite Betreuung durch Ver-
triebsingenieure vor Ort

Viele Ersatzteile lagernd

Wartung auch an Fremdanlagen 
möglich

Expressfertigung und -lieferung mög-
lich

Versand von Lagerware innerhalb 
von 24h nach Bestelleingang

Telefonische Bestellung bis 1.000,-€ 
Auftragswert möglich

Sonderkonditionen für Großabneh-
mer

Kurzfristige/zeitnahe Erstellung von 
Angeboten

Preisstabilität; Staff elpreise

Termingerechte Angebotsabgabe 

Individuelle telefonische Produktbe-
ratung Werktags von 7:30 bis 17 Uhr

Berlin

Germany



KONTAKT
FiSCHER Akkumulatorentechnik 
GmbH
Im Taubental 41
41468 Neuss
Tel: 02131 52310-0
Fax: 02131 52310-40
E-Mail: info@akkufi scher.de

Geschäftszeiten:
Mo-Do  07:30 bis 17:00 Uhr
Fr  07:30 bis 14:00 Uhr

Für die Erstellung eines indi-
viduellen Angebotes zu unse-
ren Produkten wenden Sie sich 
bitte an Ihren Außendienst- 
mitarbeiter vor Ort. Gerne vermittelt 
unsere Zentrale Sie an Ihren richtigen 
Ansprechpartner.

Supportzeiten:
Mo-Do  07:30 bis 16:30 Uhr
Fr  08:00 bis 15:30 Uhr

Kaufb eratung und Auftragsabwick-
lung von 
Leuchten und Zubehör
Tel: 02131 52310-21
Fax: 02131 52310-24

Bei technischen und Installations-
fragen zu 
Leuchten und Geräten
Tel: 02131 52310-89

Bei Warenrücksendungen und Gut-
schriften 
Tel: 02131 52310-32
Fax: 02131 52310-24

Bei Fragen zu Wartungen, Repara-
turen und Ersatzteilbestellung zu 
unseren Anlagen
Tel: 02131 52310-85
Fax: 02131 52310-11 

Bei Störungen außerhalb der Ge-
schäftszeiten 
Tel: 0172 7257861

Für unsere Debitoren- und Kredito-
renabteilung 
Tel: 02131 52310-30



©
 F

iS
CH

ER
 A

kk
um

ul
at

or
en

te
ch

ni
k 

G
m

bH
, 0

4/
20

18
 - 

Ve
rö

ff
en

tli
ch

un
g 

od
er

 V
er

vi
el

fä
lti

gu
ng

, a
uc

h 
au

sz
ug

sw
ei

se
, n

ur
 n

ac
h 

vo
rh

er
ig

er
, s

ch
rif

tli
ch

er
 G

en
eh

m
ig

un
g.

 T
ec

hn
is

ch
e 

Ä
nd

er
un

ge
n 

fü
r a

lle
 In

ha
lte

,  
D

at
en

 u
nd

 M
aß

an
ga

be
n 

vo
rb

eh
al

te
n,

 a
lle

 A
ng

ab
en

 o
hn

e 
G

ew
äh

r.

 FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH   Lasthebetechnik   Sicherheitstechnik  Service
Im Taubental 41 • D-41468 Neuss • Telefon 02131 52310-0  • Telefax 02131 52310-40 • E-Mail info@akkufischer.de • Internet www.akkufischer.de

Geschäftsführung Axel Fischer, Werner-Robby Fischer • Amtsgericht Neuss HRB 2330 • USt-IdNr. DE 120 690 604 • Str.-Nr. 12257244488 • WEEE-Reg.-Nr. DE 22788414
Deutsche Bank AG, IBAN DE44 3007 0024 0946 6566 00, SWIFT-BIC DEUTDEDBDUE • Sparkasse Neuss, IBAN DE39 3055 0000 0000 2829 70, SWIFT-BIC WELADEDNXXX

National-Bank Essen, IBAN : DE60 360 2003 0000 7179774, SWIFT-BIC NBAGDE3E 


